
 

 

 
 

 
 

 

Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsberg 
 

zur Umweltrevision einer 
 

Anlage zur Herstellung von Kunststoffen; 
hier Zytel®, Granulat 

 
vom 02.12.2021 

 
 
Betreiber:  DuPont Uentrop GmbH 

Frielinghauser Straße 5 
59071 Hamm 
 

Die Firma DuPont Uentrop GmbH betreibt am o. g. Standort eine Anlage zur Herstel-
lung von Kunststoffe auf Polyamid-Basis (Zytel®) (die Anlage ist genehmigungsbe-
dürftig nach § 4 BImSchG in Verbindung mit Nr. 4.1.8 des Anhangs 1 der 4 BImSchV 
bzw. eine Tätigkeit nach Nr. 4.1.h des Anhangs 1 der IE-Richtlinie). Außerdem be-
treibt die Fa. auf dem Werksgelände Feuerungsanlagen, eine Prozesswasseraufbe-
reitungsanlage sowie eine Prozesswasserbehandlungsanlage. 
 
Datum der Überwachung:  26.08.2021  
Vor-Ort-Aufwand:      8,50 Personenstunden 
Aufwand der Vor- & Nachbereitung:     25,5 Personenstunden 
Gesamtaufwand:     34,0 Personenstunden 

Art der Revision:      ☒ angemeldet / ☐ unangemeldet 

Zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsberg 
Beteiligte Behörden:  Keine 
   
Bei der Inspektion wurde gezielt der genehmigungskonforme Anlagenbetrieb der An-
lage zur Herstellung von Kunststoffen überprüft; hier insbesondere die zuletzt ange-
zeigten Änderungen.  
 
Grundlage der Überprüfung: § 52 BImSchG i. V. m. dem Mantelbogen sowie 

den Anzeigeunterlagen gem. § 15 Abs. 1 BIm-
SchG vom 25.04.16 (Az. 53-DO-A-0059/16-BK), 
20.12.16 (Az. 53-DO-A-0219/16-BK) und vom 
30.04.18 (Az. 900-0079105-0020/IBA-0001). 

  
Ergebnis der Überprüfung:  Keine Mängel. 
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Veranlasste Maßnahmen: Keine Maßnahmen erforderlich.   
 
Definition der Mängelcharakterisierung: 
 
Geringfügige Mängel… 
 
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augen-
scheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein 
Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Män-
gel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist. 
 
Erhebliche Mängel… 
 
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist inner-
halb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die 
Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden. 

 
Schwerwiegende Mängel… 
 
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu 
akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung die-
ser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stillle-
gung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu über-
prüfen und zu dokumentieren. 
 


